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BEGRÜNDUNG

BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF 

"GROßER HANSBERG" 

ZUR SATZUNG ÜBER DIE 3. ÄNDERUNG
DES BEBAUUNGSPLANES NR. 3

DER GEMEINDE WITTENFÖRDEN 



Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Großer Hansberg“ der 
Gemeinde Wittenförden im Verfahren nach § 13a BauGB 
 
Deckblatt zur Sitzungsvorlage 
 
 

 
 
Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf 21. Juni 2021 
 

 
Vorbemerkung 
 
Die Begründung besteht aus dem städtebaulichen Teil und der naturräumlichen 
Bestandsaufnahme. 
 
Vorbemerkung zur Sitzungsvorlage: 
Für die Erörterung und Diskussion wurde die Planzeichnung mit der Beschlussvorlage 
Entwurf, Stand 21. Juni 2021 gefertigt. Auf der Planzeichnung sind die unterschiedlichen 
Varianten für die Betrachtung und Bewertung des südlich gelegenen Flurstücks 48/23 
enthalten. Unter Berücksichtigung des städtebaulichen Konzeptes, dass durch den 
Vorhabenträger am 10.06.2021 gereicht wurde um am 14.06.2021 bestätigt wurde, wurde die 
Vorlage überarbeitet und ergänzt. 
 
Folgende Varianten werden für das Flurstück 48/23 betrachtet: 

- Variante 1: keine Einbeziehung in den Plan, hier handelt es sich um die vorzugsweise 
Zielsetzung des Vorhabenträgers. Das städtebauliche Konzept hierfür wird beigefügt.  

- Variante 2: vollständige Nutzung für Stellplätze, 
- Variante 3: teilweise Nutzung für Stellplätze/ Mietergärten/ Parkanlage, 
- Variante 4: vollständige Nutzung für Parkanlage (Grünfläche). 

 
Im Rahmen der Erörterung und Diskussion zur Beschlussfassung ist über die Variante zu 
entscheiden. Hierfür wird das städtebauliche Konzept beigefügt. 
 
Zusätzlich ist der Unterlage die Schalluntersuchung mit dem Stand der Bearbeitung 18. Mai 
2021, Hoffmann und Leichter, beigefügt. 
 
Die Begründung wird um die Ausführungen zur Entscheidung ergänzt. Die Dokumentation 
besteht aus  

- dieser Begründung mit anliegender Begründung zur frühzeitigen Unterrichtung 
bestehend aus Kurzbegründung und städtebaulicher Bestandsaufnahme, 

- Text-Teil B, Beschlussvorlage Entwurf, 
- Planzeichnung Beschlussvorlage Entwurf (4 Varianten) 21. Juni 2021, 
- Favorisiertes städtebauliches Konzept des Vorhabenträgers (Variante D), 
- Schalluntersuchung vom 18. Mai 2021. 

 
Die Zielsetzungen der Raumordnung werden unter Berücksichtigung der zur Verfügung 
stehenden Kontingente von 72 WE bis 2020 umgesetzt werden können. Die Kontingente für 
die Gemeinde Wittenförden bis 2030 werden mit zusätzlich 71 WE vorgegeben. Somit kann 
von einer Einhaltung der Zielvorgaben der Raumordnung und Landesplanung ausgegangen 
werden. 
 
Die Umsetzung von Maßnahmen zum Schallschutz (z.B. Einhausung) macht die Abstimmung 
mit den davon betroffenen und berührten Grundstückseigentümern erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 


